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Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 15.03.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Naturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile im Innenbereich - Anhörung nach 
§ 45 LNatSchG NRW - Stellungnahme der Verwaltung, GB 4 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt 
die Stellungnahme zur Kenntnis. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Landrat des Siegen-Wittgenstein – Untere Naturschutzbehörde – beabsichtigt, die Na-
turdenkmale und Geschützten Landschaftsbestandteile innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne im Kreis Siegen-
Wittgenstein durch Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung (VO) neu auszuweisen. 
Mit Schreiben vom 1.12.2021 wurde die Stadt Siegen im Rahmen der Anhörung nach § 45 
LNatSchG NRW als betroffene Stelle um Stellungnahme zu dem Entwurf der ND-VO-I bis zum 
30.04.2022 gebeten. 
 
Mit der geplanten neuen Verordnung sollen insbesondere Objekte unter Schutz gestellt 
werden, denen eine regionale Besonderheit und Bedeutsamkeit zugewiesen werden kann. 
Daher umfasst der aktuelle Verordnungsentwurf alle bisher bereits im Siegener Stadtgebiet 
unter Schutz gestellten Naturdenkmale und Geschützten Landschaftsbestandteile. Lediglich 
zwei Objekte mussten aus u.s. Gründen nachvollziehbarerweise gestrichen werden. Folglich 
finden dies Objekte im neuen Entwurf keine Berücksichtigun: 
• Nr. 34 (alte VO): 1 Blutbuche; Koblenzer Straße 151 

Der städtische Baum wurde 2013 gefällt, weil er durch Pilzbefall stark geschädigt und ei-
ne Verkehrsgefährdung darstellte. 
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• Nr. 55 (alte VO): 1 Esche; zw. Sandstr. 121 und 127 
Der städtische Baum erfüllte nicht mehr die Schutzvoraussetzungen, da er durch einen 
Brand starke Schädigungen im Stamm- und Kronenbereich erlitten hat. 

 
Des Weiteren beinhaltet der Entwurf der neuen ND-Verordnung im textlichen Teil einige 
Änderungen und Ergänzungen, dies sind u.a.: 
• §1: Die zeitliche Befristung der Festsetzungen auf die Dauer von 20 Jahren entfällt. 
• §2: Der Inhalt des Schutzes wird durch eine Reihe von Ergänzungen und Änderungen 

differenziert. Gleichzeitig wird die VO durch die Zusammenfassung der Regelungen für 
Naturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile gestrafft. 

• §4: Die in der derzeitigen VO bestehenden Einschränkungen der Verkehrssicherheits-
pflicht auf bestimmte Objekte entfallen im vorgelegten Neuentwurf. Gemäß Entwurf ent-
fällt die Schutzkategorie B, und die Verkehrssicherheitspflicht liegt für alle Objekte künf-
tig ausnahmslos beim Kreis Siegen-Wittgenstein. 

• §8: Es wurde eine Strafandrohung bei Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. 
 
Durch die Änderung des §4 ergibt sich die Entlassung der Stadt Siegen aus der Verkehrs-
sicherungspflicht für einzelne Schutzobjekte, für die in der bisherigen VO diese Pflichten auf 
den Grundstückseigentümer übertragen wurden. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich im Vergleich zur alten Verordnung die An-
zahl der Schutzobjekte nicht verringert hat, mit Ausnahme einer Esche in der Sandstraße, die 
durch den Brandschaden die Voraussetzungen zur Ausweisung als Naturdenkmal verloren 
hat.  
Die Prüfung von Vorschlägen aus der Siegener Bevölkerung für neue Schutzobjekte im Stadt-
gebiet hat leider das Ergebnis erbracht, dass von der Kreisverwaltung keine weitere Objekte 
unter den Schutz der Verordnung gestellt werden können. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
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Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
i.A. 
 
gez. 
 
Henrik Gebers 
Abteilungleiter 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




